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RS OGH 1960/11/23 1Nd120/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1960

Norm

JN §28

Rechtssatz

Bestimmung eines örtlich zuständigen Gerichtes für die Genehmigung der Verfügungen eines gesetzlichen Vertreters

eines ausländischen, im Auslande wohnhaften Mündels über das im Inland befindliche Sparguthaben.

Entscheidungstexte

1 Nd 120/60
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